
Beistandschaft  
und Rechtsvertretung

Vertrauensperson/ 
Beistandschaft/ weitere 
rechtliche Unterstützung

Nach Ankunft im Kanton 
errichtet die am Wohnort 
zuständige Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde 
(KESB) eine Beistandschaft 
für alle MNA. Ausgeführt 
wird sie durch die Zentral-
stelle MNA (ZS) des Amts 
für Jugend- und Berufsbe-
ratung (AJB). Dazu sind ein 
Jurist und 6  Sozialarbeite-
rInnen/-pädagogInnen mit 
total 500 Stellenprozenten 

angestellt. Die Beistand-
schaft endet mit Erreichen 
der Volljährigkeit. Die 
Beistandspersonen über-
nehmen auch die Rolle der 
Vertrauenspersonen sowie 
die rechtliche Vertretung 
im Asylverfahren.
Aufgaben: Begleitung und 
Beratung im Asylverfahren, 
Korrespondenz mit Behör-
den, Austausch mit den 
Bezugspersonen in den 
MNA-Zentren, Unterzeich-
nung von Verträgen und 
Zeugnissen, Einreichen 
von Rekursen.

Kanton

Zürich 
Anzahl MNA

ca. 350* (1. Phase: 234; 2. Phase: ca. 100) 

letzte gesicherte Totalzahl vom 31.12.2017: 440

Verteilschlüssel 
Asylsuchende 

17 %
Stand vom

31. März 2018

Betreuung unbegleiteter 
Minderjähriger (MNA)

1/2

Unterkunft  
und Betreuung (Teil 1)

Unterkunft  
und Betreuung

Gesundheitsversorgung

Physische Gesundheit
Behandlung durch Hausärz-
tInnen in den Standortge-
meinden und Regionen der 
jeweiligen MNA-Zentren 
oder anderen Unterbrin-
gungsformen. Bei Bedarf 
Überweisung an Fachärz-
tInnen. 

Psychische Gesundheit
Bei Bedarf niederschwellige 

Beratungen durch Psycho-
logInnen des PsychoSozia-
len Dienstes (PSD) der AOZ 
in den MNA-Zentren. Triage 
zu Schulpsychologischem 
Dienst (SPD), Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie (KJPP) sowie 
externen PsychologInnen. 
Beratung der Mitarbeiten-
den in den MNA-Zentren 
durch PSD.

(Teil 2)

Unterbringung

Unterkunft und Betreuung 
durch die AOZ im Auftrag 
des Kantonalen Sozialamts 
(KSA) mit Aufsicht durch 
die ZS.

1. Phase:
Spezialisierte Instituti-
onen für MNA ab 12 J. 
(statusunabhängig)

MNA-Zentrum Lilienberg 
in Affoltern am Albis mit 
90 Plätzen.
   

MNA-Zentrum in Zollikon 
mit 90 Plätzen. 

MNA-Aussenstelle in Leim-
bach mit 48 Plätzen. 
 
MNA-Aussenstelle in 
Höngg mit 14 Plätzen.

Infrastruktur alle Zent-
ren: i.d.R. 2-4 MNA pro 
Zimmer, geschlechter-
getrennte Unterbringung 
und nach Möglichkeit 
Computer-Raum, soziokul-
tureller Begegnungsraum, 
Bibliothek, Aufenthalts-
raum, Malatelier, Aussen-
raum. Die Zentren werden 
möglichst gleichmässig 
ausgelastet.

Betreuung in allen 
MNA-Zentren mit total 
8‘500 Stellenprozenten 
inkl. Leitung, Admin, 
Hausdienst, Küche, 
Nachtwachen etc.; davon 
etwas mehr als die Hälfte 
mit Ausbildung im sozialen 
Bereich. 7 - 23 Uhr Präsenz-
zeit; Nachtwache durch 
Betreuungspersonen. 

Bezugspersonensystem; In-
halt Betreuung: Einbindung 
in Tagesstruktur neben der 
Ausbildung, Förderung der 
Selbständigkeit im lebens-
praktischen Bereich, Unter-
stützung bei Entwicklung 
von Zukunftsperspektiven 
bzw. Anschlusslösungen, 
enge Zusammenarbeit mit 
den Beistandspersonen.

Pflegefamilien 
Aktuell 7 MNA. Platzie-
rungsentscheid durch die 
ZS zusammen mit der AOZ; 
Begleitung und Matching 
der Pflegefamilien durch 
Familienplatzierungsorgani-
sationen und/oder das AJB 
und die Beistandspersonen 
der ZS. Bewilligung durch 
die Kinder- und Jugendhil-
fezentren des AJB. 

Verwandtenunterbringung
Aktuell ca. 30 MNA. 
Platzierung durch die ZS in 
Zusammenarbeit mit der 
AOZ. Begleitung durch die 
AOZ und die Beistandsper-
sonen der ZS. 

Bei Platzierung unmittelbar
nach Kantonszuweisung 
Begleitung der MNA durch 
die Beistandsperson der 
ZS. Bei Platzierung nach 
vorheriger Zuweisung zu 
einem MNA-Zentrum der 
AOZ Begleitung der MNA 
durch die AOZ zusammen 
mit der ZS. 

Institutionen der stationä-
ren Kinder- und Jugendbe-
treuung
Aktuell ca. ein Dutzend 
MNA. Platzierungen bei 
MNA mit hoher Bleibeper-
spektive.

2. Phase:
Kollektivunterkünfte oder 
WGs für MNA ab 17 J.  
Der Zeitpunkt des Transfers 
in die Kollektivunterkünf-
te für Erwachsene oder 
WGs in den Gemeinden 
bestimmt das KSA in Ab-
sprache mit der ZS und der 
AOZ. Entsprechend der Ka-
pazitäten in den MNA-Zen-
tren und der Selbstständig-
keit der MNA Verbleib in 
MNA-Strukturen bis 18 J. 



Integration

Zukunftsperspektiven

Unterstützung junger  
Erwachsener

  

Schule und Ausbildung

Schulpflichtige MNA bis 
16 J. (statusunabhängig)
Besuch der zentrumsinter-
nen Aufnahmeklassen Asyl 
oder bei MNA-Aussenstel-
len die Aufnahmeklassen 
der Stadt Zürich gemäss 
Rahmenplan des Volks-
schulamts des Kantons 
Zürich (VSA). 28 Lektionen 
pro Woche; Unterricht v.a. 
in Deutsch und Mathe-
matik zudem in Englisch, 
Mensch und Umwelt, 
Gestalten, Musik und 
Sport auf verschiedenen 
Niveaustufen. Übertritt in 
die Regelklasse nach mind. 
1 Jahr in der Aufnahme-
klasse, bei ausreichendem 
Deutschniveau davor. 
Unterricht in den Re-
gelklassen begleitet mit 
Unterricht in Deutsch als 
Zweitsprache.  

MNA ab 16 J. mit N-Status
MNA in den AOZ 
MNA-Strukturen können 
sie bis zum Transfer in die 
Gemeinden die zentrum-
sinternen Aufnahmeklas-
sen besuchen. Das VSA 
empfiehlt den Gemeinden 
auch über 16-jährige in 
Aufnahme- und Regelklas-
sen zu beschulen. Ob diese 
Empfehlung umgesetzt 
wird, variiert stark nach 
Gemeinde. 

Zivilgesellschaftliches 
Bildungsprojekt des Ver-
eins Welcome to School. 
Aktuell einige MNA. 
Unterricht nachmittags 
und vormittags in Deutsch, 
Mathematik, Geschichte, 
Staatskunde, Mensch und 
Umwelt, Computeranwen-
dung, Zeichnen, Musik und 
Sport. Unterricht durch 
freiwillige Lehrpersonen 
und bezahlte Koordinato-
rInnen. Finanziert durch 
Spenden und Gemeinde-
beiträge.

MNA ab 16 J. mit F- & 
B-Status
Die meisten MNA besu-
chen ein 10. Schuljahr, 
andere ein Praktikum, 

ein Berufsvorbereitungs-
jahr, Deutschkurse, die 
zentrumsinternen Aufnah-
meklassen Asyl oder MNA 
mit Wohnsitz in der Stadt 
Zürich die lokalen Aufnah-
meklassen.  
Die KoordinatorInnen 
Anschlusslösungen der 
AOZ kümmern sich mit den 
BeiständInnen der ZS und 
in Absprache mit dem KSA 
um schulische und berufli-
che Anschlusslösungen.

Weitere Angebote: Arbeit-
sintegrationsprogramme 
und branchenspezifische 
Qualifizierungsprogram-
me; Hausaufgabenhilfe 
durch Freiwillige.

Soziale Integration

Zugang zu Freizeit
Interne Freizeitangebote 
der MNA-Zentren, v.a. an 
Wochenenden und in den 
Schulferien wie Ausflüge, 
Sportangebote, Theater-
aufführungen, Ferienlager. 
Teilnahme an Angeboten 
externer Vereinen wie 
Fussballclubs, Pfadi, 
Jugendtreffs oder der re-
gionalen Sprachtreffs z.B. 
des Schweizerischen Roten 
Kreuzes. Finanzierung der 
Teilnahme- und Transport-
kosten je nach Aufenthalts-
status der MNA.
  
Die Online-Plattform 
ankommen-zh.ch der 
kantonalen Kinder- und 
Jugendförderung (okaj) 
bietet eine Übersicht über 
Freizeitangebote in der 
Region, die spezifisch für 
junge Flüchtlinge offen 
stehen. 

Mentoring 
MNA-Mentoringprogramm 
«+1 am Tisch» des Inter-
nationalen Sozialdiensts: 
Begleitung mehrere 
Stunden pro Monat. Dauer: 
mind. 9 Monate. Freiwillige 
ab 25 J. unterstützen in 
Alltagsfragen, Berufsein-
stieg, Hausaufgabenhilfe, 
Freizeit.

Mentoringprogramm «Mit-
ten unter uns» des SRK: 
Begleitung 2-3h pro Woche 
durch Freiwillige. Spieleri-
sches Deutschlernen. Von
einigen MNA genutzt.

Mentoringproprogramm 
des Jugendrotkreuzes: Be-
gleitung durch Freiwillige
zwischen 18–30 J. Unter-
stützung in Alltagsfragen, 

Berufseinstieg, Hausaufga-
benhilfe.

Mentoringprogramm 
«incluso» der Caritas 
Zürich: Begleitung durch 
berufserfahrene Freiwillige. 
Unterstützung bei der
Lehrstellensuche für junge 
MigrantInnen in Ausbil-
dung. Vereinzelt von MNA 
genutzt.

Veränderungen

Mit der Volljährigkeit wech-
selt die Zuständigkeit von 
den Beistandspersonen der 
ZS zur ausschliesslichen 
Zuständigkeit der Sozial-
dienste am Wohnort. Wenn 
nötig beantragt die ZS in 
Einzelfällen eine Erwachse-
nenschutzmassnahme bei 
der örtlichen KESB.

Vorbereitung

Unterstützung durch 
KoordinatorIn Anschluss-
lösungen der AOZ bei der 
Suche einer beruflichen 
Anschlusslösung und MNA 
mit B- oder F (VFP)-Status 
bei der Suchen nach einer 
Wohnung. Information des 
KSA zur zugeteilten Wohn-
gemeinde bei MNA mit N- 
oder F (VAP)-Status wenige 
Tage vor Transfer.  

Nachbetreuung

Je nach zuständiger Ge-
meinde Unterbringung und 
ggf. Betreuung in Kollekti-
vunterkünften für Erwach-
sene oder WGs.

In Einzelfällen Teilnahme 
am Pilotprojekt der Futu-
ri-Stiftung zur Betreuung 
von MNA während dem 
Übergang in die Volljäh-
rigkeit: begleitete Wohn-
gemeinschaften, Bezugs-
person, Unterstützung 
beim Berufseinstieg durch 
Jobcoach, davor Teilnahme 
an Deutsch- und Compu-
terkursen, Therapieange-
bote.
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Für Informationen zum Betreuungsprozess des Internationalen Sozial-
dienstes Schweiz siehe ”Handbuch zur Betreuung unbegleiteter Min-
derjähriger in der Schweiz. Praxisorientierter Leitfaden für Fachleute”.Kanton
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Suche nach den Familien-
angehörigen

Bei Bedarf Anfrage beim 
Suchdienst des SRK.

Lebensprojekt

-

Evaluation der Situation 
im Herkunftsland

-

Rückkehrberatung

Rückkehrberatungsstelle 
des KSA.


